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Das gilt auch für Geschäfts-
führer von GmbH-Zentralen
und für Vorstände von Gewer-
beverbänden, die als Vereine
betrieben werden, ganz egal, ob
man diese Funktionen haupt-
oder ehrenamtlich ausfüllt. 

Nehmen wir einmal zwei Bei-
spiele aus dem Alltag einer Ta-
xizentrale: 
1. Der Vorstand investiert in ei-

ne neue Datenfunktechnik.
Da diese aber nicht funktio-
niert, sind die immensen
Ausgaben völlig umsonst ge-
wesen. 

2. Aufgrund eines Abrech-
nungsfehlers mit den Kran-
kenkassen bekommt eine
Zentrale nur einen Bruchteil
dessen ausgezahlt, was man
eigentlich bekommen soll-
te. Die Zentrale bleibt auf
den Kosten sitzen, die man
den Unternehmen bereits
vergütet hat.  

In beiden Fällen wurden für die
Zentrale finanzielle Schäden

verursacht, gegen die sowohl
Innenansprüche – beispiels-
weise von Seiten der betroffe-
nen Genossen – oder Außen-
ansprüche – beispielsweise
durch den Anbieter der Ver-
mittlungssoftware – geltend ge-
macht werden können. 

Nachteile durch 
falschen Rat

Kann man als verantwortli-
cher Vorstand oder Geschäfts-
führer solche Schadenersatz-
forderungen abwehren?  

Ja, man kann – über eine so
genannte „Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung“.
Vermögensschäden sind ent-
gangene finanzielle Vorteile
oder eingetretene finanzielle
Nachteile, bewirkt durch fal-
schen oder unterlassenen Rat.
Berufsgruppen wie Rechtsan-
wälte, Notare, Finanzberater
etc., die aus dienstlichen Grün-
den fremde Vermögensinteres-

sen wahrnehmen, müssen des-
halb eine Vermögensschaden-
haftpflicht als Zwangsversi-
cherung abschließen. 

Doch mit zunehmend schär-
fere Gesetzen geraten auch mit-
telständische Unternehmens-
verantwortliche und Vereins-
vorstände in den Fokus solcher
Schadenersatzansprüche. Die
Versicherungen haben darauf
mit speziellen Managerhaft-
pflichtversicherungen reagiert,
im Fachbegriff „D&O-Absiche-
rung“ genannt. Diese sind
durch ein vereinfachtes An-
tragssystem auch für Verant-
wortliche von Taxizentralen
und Verbänden interessant. 

„D&O-Absicherungen erfül-
len prinzipiell zwei Funktio-
nen: Zum einen fungieren sie
als passive Rechtsschutzversi-
cherungen, zum anderen über-
nehmen sie den finanziellen
Schaden“, erläutert der Kölner
Versicherungsmakler Carl Mi-
chael Götte, der eine Vermö-
gensschadenhaftpflichtversi-
cherung des Marktführers
„Wüba-Chartis“ anbietet. 

Die passive Rechtsschutzver-
sicherung prüft zunächst ein-
mal, ob die erhobenen Scha-
denersatzansprüche wirklich
berechtigt sind. Dies muss
dann bejaht werden, wenn der
Verantwortliche seine Sorg-
faltspflicht verletzt hat und auf-
grund dessen ein finanzieller
Nachteil entstanden ist. § 34
des Genossenschaftsgesetzes
definiert dazu beispielsweise
folgendes: „Die Vorstandsmit-
glieder haben bei ihrer Ge-
schäftsführung die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen oder gewis-
senhaften Geschäftsleiters an-
zuwenden. Eine Pflichtverlet-
zung liegt nicht vor, wenn das
Vorstandsmitglied bei einer un-
ternehmerischen Entscheidung
vernünftigerweise annehmen
durfte, […] zum Wohle der Ge-
sellschaft zu handeln.“ Satz 2
dieses Paragraphen nimmt bei
Verstößen gegen diese Sorg-
faltspflicht aber auch den
 Vorstand in die persönliche
Haftung: „Vorstandsmitglieder,
die ihre Pflichten verletzen,
sind der Gesellschaft zum

 Ersatz des daraus entstehenden
Schadens als Gesamtschuldner
verpflichtet.“ 

Tritt dieser Fall ein, über-
nimmt die D&O-Versicherung
den eingeklagten Schaden und
verhindert so, dass der haften-
de Vorstand die Summe nicht
aus der Privatschatulle beglei-
chen muss. 

Gezahlt wird bis zur verein-
barten Deckungssumme, von
deren Höhe auch der Jahres-
beitrag abhängt. Eine Vermö-
genshaftpflichtversicherung
mit einer Deckungssumme von
250.000 Euro kostet beim Ver-
sicherungsmakler Götte bei-
spielsweise zwischen 650 und
750 Euro pro Jahr. Je höher
man die Deckungssumme an-
setzt (empfohlen werden zehn
Prozent des Jahresumsatzes),
umso mehr steigt die Jahres-
prämie.

Fazit: Eine Vermögensversi-
cherungshaftpflicht kann für
Taxizentralen durchaus sinn-
voll sein, vor allen Dingen in
Genossenschaften, bei denen
die Vorsitzenden oft aus den ei-
genen Reihen gewählt werden
und plötzlich vor ganz ande-
ren Aufgaben und Entschei-
dungen stehen als man es vom
Chauffeurdienst auf der Straße
bisher gewohnt war. �

Warum sich Vorstände gegen Ver-
mögensschäden versichern sollten
Vorstände oder Aufsichtsräte einer Taxizentrale 
haben ein gefährliches Amt. Wenn falsche Entschei-
dungen zu finanziellen Schäden führen, können sie
dafür persönlich haftbar gemacht werden. 

Der Griff in die 
Privatschatulle

Experte für das Taxigewer-
be: Versicherungsmakler Carl
 Michael Götte weiß, wann eine
Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung für Taxizentralen
sinnvoll ist. 

Lesen Sie im Internet, für
welche Fehler Vorstände
tatsächlich persönlich
haftbar gemacht werden
können.  

www.taxi-heute.de

Marktführer unter den so
genannten D&O-Versichern:
Die „Wüba“ mit ihrer
 Heilbronner Filialdirektion ist
 eine registrierte Marke der
 Versicherungsgruppe „Chartis“

Foto: Wüba
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